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§ 1 
Zweck des Rundfunkbeitrags 

 
Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerech-
ten Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks im Sinne von § 34 Abs. 1 des Medien-
staatsvertrages sowie der Finanzierung der Auf-
gaben nach § 112 des Medienstaatsvertrages. 

 
§ 2 

Rundfunkbeitrag im privaten Bereich 
 
(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von 
deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunk-
beitrag zu entrichten. 
 
(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige 
Person, die die Wohnung selbst bewohnt. Als 
Inhaber wird jede Person vermutet, die 
 
1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist 

oder 
 
2. im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter 

genannt ist. 
 
(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamt-
schuldner entsprechend § 44 der Abgabenord-
nung. Die Landesrundfunkanstalt kann von einem 
anderen als dem bisher in Anspruch genommenen 
Beitragsschuldner für eine Wohnung für zurück-
liegende Zeiträume keinen oder nur einen ermä-
ßigten Beitrag erheben, wenn dieser das Vorlie-
gen der Voraussetzungen für eine Befreiung oder 
Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2 im Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme nachweist. 
 

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten 
von Beitragsschuldnern, die aufgrund Artikel 2 
des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener 
Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplo-
matische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) oder 
entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte 
genießen. 
 

§ 3 
Wohnung 

 
(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der 
darin enthaltenen Räume jede ortsfeste, baulich 
abgeschlossene Raumeinheit, die  
 
1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist 

oder genutzt wird und 
 
2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar 

von einem Treppenhaus, einem Vorraum 
oder von außen, nicht ausschließlich über 
eine andere Wohnung, betreten werden 
kann. 

 
Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Woh-
nung, wenn sie Wohnungen im Sinne des Melde-
rechts sind. Nicht als Wohnung gelten Bauten 
nach § 3 des Bundeskleingartengesetzes. 
 
(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in 
folgenden Betriebsstätten: 
 
1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunter-

künften, insbesondere Kasernen, Unter-
künfte für Asylbewerber, Internate, 

 
2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften 

heim- oder anstaltsmäßigen Unterbringung 
dienen, insbesondere in Behinderten- und 
Pflegeheimen, 

 
3. Raumeinheiten mit vollstationärer Pflege 

in Alten- und Pflegewohnheimen, die 
durch Versorgungsvertrag nach § 72 des 
Elften Buches des Sozialgesetzbuches zur 
vollstationären Pflege zugelassen sind,  

 
4. Raumeinheiten in Wohneinrichtungen, die 

Leistungen im Sinne des § 75 Abs. 3 Satz 1 
des Zwölften Buches des Sozialgesetzbu-
ches für Menschen mit Behinderungen er-
bringen und hierzu mit dem Träger der So-
zialhilfe eine Vereinbarung geschlossen 
haben, 

 
5. Patientenzimmer in Krankenhäusern und 

Hospizen, 
 
6. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und 
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7. Raumeinheiten, die der vorübergehenden 
Unterbringung in Beherbergungsstätten 
dienen, insbesondere Hotel- und Gäste-
zimmer, Ferienwohnungen, Unterkünfte in 
Seminar- und Schulungszentren.  

 
§ 4 

Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßi-
gung 

 
(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 wer-
den auf Antrag folgende natürliche Personen 
befreit: 
 
1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Bu-
ches des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) 
oder nach den §§ 27a oder 27d des Bundes-
versorgungsgesetzes, 

 
2. Empfänger von Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel 
des Zwölften Buches des Sozialgesetzbu-
ches), 

 
3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslo-

sengeld II einschließlich von Leistungen 
nach § 22 des Zweiten Buches des Sozial-
gesetzbuches, 

 
4. Empfänger von Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz, 
 
5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger 

von 
 

a) Ausbildungsförderung nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz, 

 
b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 

114, 115 Nr. 2 des Dritten Buches des 
Sozialgesetzbuches oder nach dem Drit-
ten Kapitel, Dritter Abschnitt, Dritter 
Unterabschnitt des Dritten Buches des 
Sozialgesetzbuches oder 

 
c) Ausbildungsgeld nach den §§ 122 ff. des 

Dritten Buches des Sozialgesetzbuches, 
 
6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 

27e des Bundesversorgungsgesetzes, 
 
7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem 

Siebten Kapitel des Zwölften Buches des 
Sozialgesetzbuches oder von Hilfe zur 
Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge 
nach dem Bundesversorgungsgesetz oder 
von Pflegegeld nach landesgesetzlichen 
Vorschriften, 

 

8. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 
Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes oder 
Personen, denen wegen Pflegebedürftig-
keit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein 
Freibetrag zuerkannt wird, 

 
9. Volljährige, die im Rahmen einer Leis-

tungsgewährung nach dem Achten Buch 
des Sozialgesetzbuches in einer stationä-
ren Einrichtung nach § 45 des Achten Bu-
ches des Sozialgesetzbuches leben, und 

 
10. taubblinde Menschen und Empfänger von 

Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften Buches 
des Sozialgesetzbuches oder nach § 27d 
des Bundesversorgungsgesetzes. 

 
(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf 
Antrag für folgende natürliche Personen auf ein 
Drittel ermäßigt: 
 
1. blinde oder nicht nur vorübergehend we-

sentlich sehbehinderte Menschen mit ei-
nem Grad der Behinderung von wenigstens 
60 allein wegen der Sehbehinderung, 

 
2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos 

sind oder denen eine ausreichende Ver-
ständigung über das Gehör auch mit Hör-
hilfen nicht möglich ist, und 

 
3. behinderte Menschen, deren Grad der Be-

hinderung nicht nur vorübergehend we-
nigstens 80 beträgt und die wegen ihres 
Leidens an öffentlichen Veranstaltungen 
ständig nicht teilnehmen können.  

 
Absatz 1 bleibt unberührt. 
 
(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung 
oder Ermäßigung erstreckt sich innerhalb der 
Wohnung 
 
1. auf dessen Ehegatten, 
 
2. auf den eingetragenen Lebenspartner, 
 
3. auf Kinder des Antragstellers und der unter 

den Nummern 1 und 2 genannten Personen 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
und 

 
4. auf die Wohnungsinhaber, deren Einkom-

men und Vermögen bei der Gewährung ei-
ner Sozialleistung nach Absatz 1 berück-
sichtigt worden sind. 
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(4) Die Dauer der Befreiung oder Ermäßigung 
richtet sich nach dem Gültigkeitszeitraum des 
Nachweises nach Absatz 7 Satz 2. Sie beginnt mit 
dem Ersten des Monats, in dem der Gültigkeits-
zeitraum beginnt, frühestens jedoch drei Jahre 
vor dem Ersten des Monats, in dem die Befreiung 
oder Ermäßigung beantragt wird. War der An-
tragsteller aus demselben Befreiungsgrund nach 
Absatz 1 über einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mindestens zwei Jahren von der Bei-
tragspflicht befreit, so wird bei einem unmittel-
bar anschließenden, auf denselben Befreiungs-
grund gestützten Folgeantrag vermutet, dass die 
Befreiungsvoraussetzungen über die Gültigkeits-
dauer des diesem Antrag zugrunde liegenden 
Nachweises nach Absatz 7 Satz 2 hinaus für ein 
weiteres Jahr vorliegen. Ist der Nachweis nach 
Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so kann die Befrei-
ung auf drei Jahre befristet werden, wenn eine 
Änderung der Umstände möglich ist, die dem 
Tatbestand zugrunde liegen. 
 
(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 un-
wirksam, zurückgenommen oder widerrufen, so 
endet die Befreiung oder Ermäßigung zum selben 
Zeitpunkt. Die Befreiung endet auch dann, wenn 
die nach Absatz 4 Satz 3 vermuteten Befreiungs-
voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen 
oder wenn die Voraussetzungen für die Befreiung 
nach Absatz 6 Satz 2 entfallen. Derartige Um-
stände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich 
der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzutei-
len. 
 
(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Ab-
satz 1 hat die Landesrundfunkanstalt in besonde-
ren Härtefällen auf gesonderten Antrag von der 
Beitragspflicht zu befreien. Ein Härtefall liegt 
insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die zustän-
dige Behörde erlassenen Bescheid mit der Be-
gründung versagt wurde, dass die Einkünfte die 
jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe 
des Rundfunkbeitrags überschreiten. In den Fäl-
len von Satz 1 gilt Absatz 4 entsprechend. In den 
Fällen von Satz 2 beginnt die Befreiung mit dem 
Ersten des Monats, in dem der ablehnende Be-
scheid ergangen ist, frühestens jedoch drei Jahre 
vor dem Ersten des Monats, in dem die Befreiung 
beantragt wird; die Befreiung wird für die Dauer 
eines Jahres gewährt. 
 
(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist 
vom Beitragsschuldner schriftlich bei der zustän-
digen Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die Vo-
raussetzungen für die Befreiung oder Ermäßigung 
sind durch die entsprechende Bestätigung der 
Behörde oder des Leistungsträgers in Kopie oder 
durch den entsprechenden Bescheid in Kopie 
nachzuweisen; auf Verlangen ist die Bestätigung 

der Behörde oder des Leistungsträgers im Origi-
nal oder der Bescheid im Original oder in beglau-
bigter Kopie vorzulegen. Im Falle des Absatzes 1 
Nr. 10 1. Alternative genügt eine ärztliche Be-
scheinigung. Alternative genügt eine ärztliche 
Bescheinigung. Dabei sind auch die Namen der 
weiteren volljährigen Bewohner der Wohnung 
mitzuteilen. 
 

§ 5 
Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich 

 
(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Be-
triebsstätte von deren Inhaber (Beitragsschuld-
ner) ein Rundfunkbeitrag nach Maßgabe der fol-
genden Staffelung zu entrichten. Die Höhe des zu 
leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach 
der Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten 
und beträgt für eine Betriebsstätte 
 
1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein 

Drittel des Rundfunkbeitrags, 
 
2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rund-

funkbeitrag, 
 
3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rund-

funkbeiträge, 
 
4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rund-

funkbeiträge, 
 
5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rund-

funkbeiträge, 
 
6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rund-

funkbeiträge, 
 
7. mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rund-

funkbeiträge, 
 
8. mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rund-

funkbeiträge, 
 
9. mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 

Rundfunkbeiträge und 
 
10. mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 

Rundfunkbeiträge. 
 
(2) Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebs-
stätten nach Absatz 1 ist jeweils ein Drittel des 
Rundfunkbeitrags zu entrichten vom 
 
1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes da-

rin befindliche Hotel- und Gästezimmer 
und für jede Ferienwohnung zur vorüber-
gehenden entgeltlichen Beherbergung Drit-
ter ab der zweiten Raumeinheit und 
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2. Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitrags-
schuldner) für jedes zugelassene Kraft-
fahrzeug, das zu gewerblichen Zwecken 
oder einer anderen selbständigen Erwerbs-
tätigkeit oder zu gemeinnützigen oder öf-
fentlichen Zwecken des Inhabers genutzt 
wird; auf den Umfang der Nutzung zu die-
sen Zwecken kommt es nicht an; Kraft-
fahrzeuge sind Personenkraftwagen, Last-
kraftwagen und Omnibusse; ausgenommen 
sind Omnibusse, die für den öffentlichen 
Personennahverkehr nach § 2 des Gesetzes 
zur Regionalisierung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs eingesetzt werden. 

 
Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu 
entrichten für jeweils ein Kraftfahrzeug für jede 
beitragspflichtige Betriebsstätte des Inhabers. 
 
(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtun-
gen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass höchs-
tens ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrich-
ten ist: 
 
1. gemeinnützige Einrichtungen für behinder-

te Menschen, insbesondere Heime, Ausbil-
dungsstätten oder Werkstätten für behin-
derte Menschen, 

 
2. gemeinnützige Einrichtungen der Jugend-

hilfe im Sinne des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes (Achtes Buch des Sozialgesetz-
buches), 

 
3. gemeinnützige Einrichtungen für Sucht-

kranke, der Altenhilfe, für Nichtsesshafte 
und Durchwandererheime, 

 
4. eingetragene gemeinnützige Vereine und 

Stiftungen, 
 
5. öffentliche allgemeinbildende oder be-

rufsbildende Schulen, staatlich genehmigte 
oder anerkannte Ersatzschulen oder Ergän-
zungsschulen, soweit sie auf gemeinnützi-
ger Grundlage arbeiten, sowie Hochschu-
len nach dem Hochschulrahmengesetz und 

 
6. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und 

Katastrophenschutz. 
 
Abgegolten ist damit auch die Beitragspflicht für 
auf die Einrichtung oder deren Rechtsträger zu-
gelassene Kraftfahrzeuge, wenn sie ausschließ-
lich für Zwecke der Einrichtung genutzt werden. 
 
(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Ab-
satz 1 und 2 insoweit nicht zu entrichten, als der 
Inhaber glaubhaft macht und auf Verlangen 
nachweist, dass die Betriebsstätte mindestens 

drei zusammenhängende volle Kalendermonate 
vorübergehend stillgelegt ist. Das Nähere regelt 
die Satzung nach § 9 Abs. 2. 
 
(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht 
zu entrichten für Betriebsstätten 
 
1. die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet 

sind, 
 
2. in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist 

oder 
 
3. die sich innerhalb einer beitragspflichtigen 

Wohnung befinden, für die bereits ein 
Rundfunkbeitrag entrichtet wird. 

 
(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist 
nicht zu entrichten von 
 
1. den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten, den Landesmedienanstalten oder den 
nach Landesrecht zugelassenen privaten 
Rundfunkveranstaltern oder –anbietern oder 

 
2. diplomatischen Vertretungen (Botschaft, 

Konsulat) eines ausländischen Staates. 
 

§ 6 
Betriebsstätte, Beschäftigte 

 
(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständi-
gen, nicht ausschließlich privaten Zweck be-
stimmte oder genutzte ortsfeste Raumeinheit 
oder Fläche innerhalb einer Raumeinheit. Dabei 
gelten mehrere Raumeinheiten auf einem Grund-
stück oder auf zusammenhängenden Grundstü-
cken, die demselben Inhaber zuzurechnen sind, 
als eine Betriebsstätte. Auf den Umfang der Nut-
zung zu den jeweiligen nicht privaten Zwecken 
sowie auf eine Gewinnerzielungsabsicht oder 
eine steuerliche Veranlagung des Beitragsschuld-
ners kommt es nicht an. 
 
(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche 
oder juristische Person, die die Betriebsstätte im 
eigenen Namen nutzt oder in deren Namen die 
Betriebsstätte genutzt wird. Als Inhaber wird 
vermutet, wer für diese Betriebsstätte in einem 
Register, insbesondere Handels-, Gewerbe-, Ver-
eins- oder Partnerschaftsregister eingetragen ist. 
Inhaber eines Kraftfahrzeugs ist derjenige, auf 
den das Kraftfahrzeug zugelassen ist. 
 
(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerb-
lichen Zwecken genutzte Motorschiff. 
 
(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie 
Bediensteten in einem öffentlich-rechtlichen 
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Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszubilden-
den. Die Berechnung der Beschäftigtenanzahl 
erfolgt ohne Differenzierung zwischen Voll- und 
Teilzeitbeschäftigten, es sei denn, der Betriebs-
stätteninhaber teilt gegenüber der zuständigen 
Landesrundfunkanstalt schriftlich mit, eine Be-
rechnung unter Berücksichtigung der vorhande-
nen Teilzeitbeschäftigten zu wählen. In diesem 
Fall werden Teilzeitbeschäftigte mit einer re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden mit 0,5, von nicht mehr als 
30 Stunden mit 0,75 und von mehr als 30 Stunden 
mit 1,0 veranschlagt. Ergibt sich im Jahresdurch-
schnitt eine Beschäftigtenzahl mit Dezimalstel-
len, so ist abzurunden. Die Mitteilung der ge-
wählten Berechnungsmethode hat bei der Anzei-
ge nach § 8 Abs. 1 Satz 1, im Übrigen zusammen 
mit der Mitteilung der Beschäftigtenanzahl nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 zu erfolgen. Die Berechnungs-
methode kann nur einmal jährlich innerhalb der 
Frist und mit der Wirkung des § 8 Abs. 1 Satz 2 
geändert werden. Eine Kombination der Berech-
nungsmethoden innerhalb des jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahres nach § 8 Abs. 1 Satz 2 
ist unzulässig. 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zah-

lungsweise, Verjährung 
 
(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbei-
trags beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem 
der Beitragsschuldner erstmals die Wohnung, die 
Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug innehat. 
Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs beginnt mit 
dem Ersten des Monats, in dem es auf den Bei-
tragsschuldner zugelassen wird. 
 
(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des 
Monats, in dem das Innehaben der Wohnung, der 
Betriebsstätte oder des Kraftfahrzeugs durch den 
Beitragsschuldner endet, jedoch nicht vor dem 
Ablauf des Monats, in dem dies der zuständigen 
Landesrundfunkanstalt angezeigt worden ist. Das 
Innehaben eines Kraftfahrzeugs endet mit dem 
Ablauf des Monats, in dem die Zulassung auf den 
Beitragsschuldner endet. 
 
(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschul-
det. Er ist in der Mitte eines Dreimonatszeit-
raums für jeweils drei Monate zu leisten. 
 
(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet 
sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung. 

 
 
 
 
 

§ 8 
Anzeigepflicht 

 
(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Be-
triebsstätte oder eines beitragspflichtigen Kraft-
fahrzeugs ist unverzüglich schriftlich der zustän-
digen Landesrundfunkanstalt anzuzeigen (Anmel-
dung); entsprechendes gilt für jede Änderung der 
Daten nach Absatz 4 (Änderungsmeldung). Eine 
Änderung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 
des vorangegangenen Kalenderjahres sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten nach Absatz 4 Nr. 
7 ist jeweils bis zum 31. März eines Jahres anzu-
zeigen; diese Änderung wirkt ab dem 1. April des 
jeweiligen Jahres. 
 
(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, 
einer Betriebsstätte oder eines beitragspflichti-
gen Kraftfahrzeugs ist der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen (Abmeldung). 
 
(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine 
Wohnung, eine Betriebsstätte oder ein Kraftfahr-
zeug wirkt auch für weitere anzeigepflichtige 
Beitragsschuldner, sofern sich für die Wohnung, 
die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug keine 
Änderung der Beitragspflicht ergibt. 
 
(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der 
zuständigen Landesrundfunkanstalt folgende, im 
Einzelfall erforderliche Daten mitzuteilen und 
auf Verlangen nachzuweisen: 
 
1. Vor- und Familienname sowie frühere Na-

men, unter denen eine Anmeldung be-
stand, 

 
2. Tag der Geburt, 
 
3. Vor- und Familienname oder Firma und 

Anschrift des Beitragsschuldners und seines 
gesetzlichen Vertreters, 

 
4. gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstät-

te und jeder Wohnung, einschließlich aller 
vorhandenen Angaben zur Lage der Woh-
nung, 

 
5. letzte der Landesrundfunkanstalt gemelde-

te Anschrift des Beitragsschuldners, 
 
6. vollständige Bezeichnung des Inhabers der 

Betriebsstätte, 
 
7. Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstät-

te, 
 
8. Beitragsnummer, 
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9. Datum des Beginns des Innehabens der 
Wohnung, der Betriebsstätte oder des bei-
tragspflichtigen Kraftfahrzeugs, 

 
10. Zugehörigkeit zu den Branchen und Ein-

richtungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 Satz 1, 

 
11. Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und 

Gästezimmer und Ferienwohnungen und 
 
12. Anzahl und Zulassungsort der beitrags-

pflichtigen Kraftfahrzeuge. 
 
(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende 
Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzuwei-
sen: 
 
1. Datum des Endes des Innehabens der Woh-

nung, der Betriebsstätte oder des bei-
tragspflichtigen Kraftfahrzeugs, 

 
2. der die Abmeldung begründende Lebens-

sachverhalt und  
 
3. die Beitragsnummer des für die neue Woh-

nung in Anspruch genommenen Beitrags-
schuldners. 

 
§ 9 

Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung 
 
(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann 
von jedem Beitragsschuldner oder von Personen 
oder Rechtsträgern, bei denen tatsächliche An-
haltspunkte vorliegen, dass sie Beitragsschuldner 
sind und dies nicht oder nicht umfassend ange-
zeigt haben, Auskunft über die in § 8 Abs. 4 ge-
nannten Daten verlangen. Kann die zuständige 
Landesrundfunkanstalt den Inhaber einer Woh-
nung oder einer Betriebsstätte nicht feststellen, 
ist der Eigentümer oder der vergleichbar dinglich 
Berechtigte der Wohnung oder des Grundstücks, 
auf dem sich die Betriebsstätte befindet, ver-
pflichtet, der Landesrundfunkanstalt Auskunft 
über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung 
oder der Betriebsstätte zu erteilen. Bei Woh-
nungseigentumsgemeinschaften kann die Aus-
kunft auch vom Verwalter verlangt werden. Die 
Landesrundfunkanstalt kann mit ihrem Aus-
kunftsverlangen neben den in § 8 Abs. 4 und 5 
genannten Daten im Einzelfall weitere Daten 
erheben, soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; 
§ 11 Abs. 6 gilt entsprechend. Die Landesrund-
funkanstalt kann für die Tatsachen nach Satz 1 
und die Daten nach Satz 4 Nachweise fordern. 
Der Anspruch auf Auskunft und Nachweise kann 
im Verwaltungszwangsverfahren durchgesetzt 
werden. 
 

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird 
ermächtigt, Einzelheiten des Verfahrens 
 
1. der Anzeigepflicht, 
 
2. zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur 

Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht 
oder zu deren Ermäßigung, 

 
3. der Erfüllung von Auskunfts- und Nach-

weispflichten, 
 
4. der Kontrolle der Beitragspflicht, 
 
5. der Erhebung von Zinsen, Kosten und 

Säumniszuschlägen und 
 
6. in den übrigen in diesem Staatsvertrag 

genannten Fällen 
 
durch Satzung zu regeln. Die Satzung bedarf der 
Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zustän-
digen Behörde und ist in den amtlichen Verkün-
dungsblättern der die Landesrundfunkanstalt 
tragenden Länder zu veröffentlichen. Die Sat-
zungen der Landesrundfunkanstalten sollen 
übereinstimmen. 
 

§ 10 
Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, 

Vollstreckung 
 
(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag 
steht der Landesrundfunkanstalt und in dem im 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten 
Umfang dem Zweiten Deutschen Fernsehen 
(ZDF), dem Deutschlandradio sowie der Landes-
medienanstalt zu, in deren Bereich sich die Woh-
nung oder die Betriebsstätte des Beitragsschuld-
ners befindet oder das Kraftfahrzeug zugelassen 
ist. 
 
(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige 
Landesrundfunkanstalt als Schickschuld zu ent-
richten. Die Landesrundfunkanstalt führt die 
Anteile, die dem ZDF, dem Deutschlandradio und 
der Landesmedienanstalt zustehen, an diese ab. 
 
(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen 
Grund entrichtet wurde, kann derjenige, auf 
dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, 
von der durch die Zahlung bereicherten Landes-
rundfunkanstalt die Erstattung des entrichteten 
Betrages fordern. Er trägt insoweit die Darle-
gungs- und Beweislast. Der Erstattungsanspruch 
verjährt nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung. 
 
(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Lan-
desmedienanstalten tragen die auf sie entfallen-
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den Anteile der Kosten des Beitragseinzugs und 
der nach Absatz 3 erstatteten Beträge. 
 
(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch 
die zuständige Landesrundfunkanstalt festge-
setzt. Festsetzungsbescheide können stattdessen 
auch von der Landesrundfunkanstalt im eigenen 
Namen erlassen werden, in deren Anstaltsbereich 
sich zur Zeit des Erlasses des Bescheides die 
Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz (§ 17 
der Zivilprozessordnung) des Beitragsschuldners 
befindet. 
 
(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwal-
tungsvollstreckungsverfahren vollstreckt. Ersu-
chen um Vollstreckungshilfe gegen Beitrags-
schuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in anderen 
Ländern liegt, können von der nach Absatz 5 
zuständigen Landesrundfunkanstalt oder von der 
Landesrundfunkanstalt, in deren Bereich sich die 
Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz des 
Beitragsschuldners befindet, unmittelbar an die 
dort zuständige Vollstreckungsbehörde gerichtet 

werden. 
 
(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr 
nach diesem Staatsvertrag zugewiesenen Aufga-
ben und die damit verbundenen Rechte und 
Pflichten ganz oder teilweise durch die im Rah-
men einer nichtrechtsfähigen öffentlich-
rechtlichen Verwaltungsgemeinschaft betriebene 
Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrund-
funkanstalten selbst wahr. Die Landesrundfunk-
anstalt ist ermächtigt, einzelne Tätigkeiten bei 
der Durchführung des Beitragseinzugs und der 
Ermittlung von Beitragsschuldnern auf Dritte zu 
übertragen und das Nähere durch die Satzung 
nach § 9 Abs. 2 zu regeln. Die Landesrundfunkan-
stalt kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf 
Dritte nach Satz 2 ausschließen, die durch Er-
folgshonorare oder auf Provisionsbasis vergütet 
werden. 
 

§ 11 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte 
mit Tätigkeiten bei der Durchführung des Bei-
tragseinzugs oder der Ermittlung von Beitrags-
schuldnern, die der Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 
1 nicht oder nicht vollständig nachgekommen 
sind, so gelten für die Verarbeitung der dafür 
erforderlichen Daten die zur Auftragsverarbei-
tung geltenden Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-

schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 
2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, S. 72). 
 
(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten 
eine Stelle nach § 10 Abs. 7 Satz 1 mit Tätigkei-
ten bei der Durchführung des Beitragseinzugs und 
der Ermittlung von Beitragsschuldnern, ist dort 
unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landes-
recht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen 
Datenschutzbeauftragten ein behördlicher Da-
tenschutzbeauftragter zu bestellen. Er arbeitet 
zur Gewährleistung des Datenschutzes mit dem 
nach Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt 
zuständigen Datenschutzbeauftragten zusammen 
und unterrichtet diesen über Verstöße gegen 
Datenschutzvorschriften sowie die dagegen ge-
troffenen Maßnahmen. Im Übrigen gelten die für 
den behördlichen Datenschutzbeauftragten an-
wendbaren Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2016/679 entsprechend. 
 
(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt über-
mittelt von ihr gespeicherte personenbezogene 
Daten der Beitragsschuldner an andere Landes-
rundfunkanstalten auch im Rahmen eines auto-
matisierten Abrufverfahrens, soweit dies zur 
rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der über-
mittelnden oder der empfangenden Landesrund-
funkanstalt beim Beitragseinzug erforderlich ist. 
Es ist aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann 
und aus welchem Grund welche personenbezoge-
nen Daten übermittelt worden sind. 
 
(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt verar-
beitet für Zwecke der Beitragserhebung sowie 
zur Feststellung, ob eine Beitragspflicht nach 
diesem Staatsvertrag besteht, personenbezogene 
Daten bei öffentlichen und nichtöffentlichen 
Stellen ohne Kenntnis der betroffenen Person. 
Öffentliche Stellen im Sinne von Satz 1 sind sol-
che, die zur Übermittlung der Daten einzelner 
Inhaber von Wohnungen oder Betriebsstätten 
befugt sind. Dies sind insbesondere Meldebehör-
den, Handelsregister, Gewerberegister und 
Grundbuchämter. Nichtöffentliche Stellen im 
Sinne von Satz 1 sind Unternehmen des Adress-
handels und der Adressverifizierung. Vorausset-
zung für die Erhebung der Daten nach Satz 1 ist, 
dass 
 
1. eine vorherige Datenerhebung unmittelbar 

bei der betroffenen Person erfolglos war 
oder nicht möglich ist, 

 
2. die Datenbestände dazu geeignet sind, 

Rückschlüsse auf die Beitragspflicht zuzu-
lassen, insbesondere durch Abgleich mit 
dem Bestand der bei den Landesrundfunk-
anstalten gemeldeten Beitragsschuldner, 
und 
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3. sich die Daten auf Angaben beschränken, 

die der Anzeigepflicht nach § 8 unterliegen 
und kein erkennbarer Grund zu der An-
nahme besteht, dass die betroffene Person 
ein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Verarbeitung hat. 

 
Die Verarbeitung bei den Meldebehörden be-
schränkt sich auf die in § 14 Abs. 9 Nr. 1 bis 8 
genannten Daten. Daten, die Rückschlüsse auf 
tatsächliche oder persönliche Verhältnisse liefern 
könnten, dürfen nicht an die übermittelnde Stel-
le rückübermittelt werden. Das Verfahren der 
regelmäßigen Datenübermittlung durch die Mel-
debehörden nach dem Bundesmeldegesetz oder 
den Meldedatenübermittlungsverordnungen der 
Länder bleibt unberührt. Die Daten betroffener 
Personen, für die eine Auskunftssperre gemäß § 
51 des Bundesmeldegesetzes gespeichert ist, 
dürfen nicht übermittelt werden. 
 
(5) Im nicht privaten Bereich darf die zuständige 
Landesrundfunkanstalt Telefonnummern und E-
Mail-Adressen bei den in Absatz 4 Satz 1 genann-
ten Stellen und aus öffentlich zugänglichen Quel-
len ohne Kenntnis des Betroffenen erheben, ver-
arbeiten und nutzen, um Grund und Höhe der 
Beitragspflicht festzustellen. 
 
(6) Die Landesrundfunkanstalt darf die in den 
Absätzen 4 und 5 und in § 4 Abs. 7, § 8 Abs. 4 und 
5 und § 9 Abs. 1 genannten Daten und sonstige 
freiwillig übermittelte Daten nur für die Erfül-
lung der ihr nach diesem Staatsvertrag obliegen-
den Aufgaben verarbeiten. Die erhobenen Daten 
sind unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, 
dass sie nicht mehr zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich sind oder eine 
Beitragspflicht dem Grunde nach nicht besteht. 
Nicht überprüfte Daten sind spätestens nach 
zwölf Monaten zu löschen. Jeder Beitragsschuld-
ner erhält eine Anmeldebestätigung mit den für 
die Beitragserhebung erforderlichen Daten. 
 
(7) Auf das datenschutzrechtliche Auskunftsersu-
chen eines Beitragsschuldners hat die zuständige 
Landesrundfunkanstalt dem Beitragsschuldner 
die Stelle mitzuteilen, die ihr die jeweiligen 
Daten des Beitragsschuldners übermittelt hat. 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 

8 Abs. 1 und 3 nicht innerhalb eines Mo-
nats anzeigt, 

 
2. der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 nicht 

nachgekommen ist oder  
 
3. den fälligen Rundfunkbeitrag länger als 

sechs Monate ganz oder teilweise nicht 
leistet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag 
der Landesrundfunkanstalt verfolgt; sie ist vom 
Ausgang des Verfahrens zu benachrichtigen. 
 
(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von 
der Landesrundfunkanstalt unverzüglich nach 
Abschluss des jeweiligen Verfahrens zu löschen. 
 

§ 13 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revi-
sion zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf 
gestützt werden, dass das angefochtene Urteil 
auf der Verletzung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages beruht. 
 

§ 14 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrages als privater Rundfunk-
teilnehmer gemeldeten natürlichen Person ob-
liegt es, ab dem 1. Januar 2012 der zuständigen 
Landesrundfunkanstalt schriftlich alle Tatsachen 
anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitrags-
pflicht nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. 
Januar 2013 betreffen, soweit die Tatsachen zur 
Begründung oder zum Wegfall der Beitragspflicht 
oder zu einer Erhöhung oder Verringerung der 
Beitragsschuld führen. 
 
(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags als nichtprivater Rund-
funkteilnehmer gemeldete natürliche oder juris-
tische Person ist ab dem 1. Januar 2012 auf Ver-
langen der zuständigen Landesrundfunkanstalt 
verpflichtet, ihr schriftlich alle Tatsachen anzu-
zeigen, die Grund und Höhe der Beitragspflicht 
nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 
2013 betreffen. 
 
(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforde-
rungen von Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen 
ist, wird vermutet, dass jede nach den Bestim-
mungen des bis zum 31. Dezember 2012 gelten-
den Rundfunkgebührenstaatsvertrags als  
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1. privater Rundfunkteilnehmer gemeldete 
Person nach Maßgabe von § 2 dieses 
Staatsvertrages oder 

 
2. nicht privater Rundfunkteilnehmer gemel-

dete natürliche oder juristische Person 
nach Maßgabe von § 6 dieses Staatsvertra-
ges,  

 
unter der bei der zuständigen Landesrundfunkan-
stalt geführten Anschrift ab Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages Beitragsschuldner nach den Best-
immungen dieses Staatsvertrages ist. Eine Ab-
meldung mit Wirkung für die Zukunft bleibt hier-
von unberührt. 
 
(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforde-
rungen von Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen 
ist, wird vermutet, dass sich die Höhe des ab 1. 
Januar 2013 zu entrichtenden Rundfunkbeitrags 
nach der Höhe der bis zum 31. Dezember 2012 zu 
entrichtenden Rundfunkgebühr bemisst; mindes-
tens ist ein Beitrag in Höhe eines Rundfunkbei-
trages zu entrichten. Soweit der Beitragsschuld-
ner bisher aufgrund der Regelung des § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 und 8 des Rundfunkgebührenstaats-
vertrages von der Rundfunkgebührenpflicht be-
freit war, wird vermutet, dass er mit Inkrafttre-
ten dieses Staatsvertrages gemäß § 4 Abs. 2 ein 
Drittel des Rundfunkbeitrags zu zahlen hat. 
 
(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 kön-
nen widerlegt werden. Auf Verlangen der Lan-
desrundfunkanstalt sind die behaupteten Tatsa-
chen nachzuweisen. Eine Erstattung bereits ge-
leisteter Rundfunkbeiträge kann vom Beitrags-
schuldner nur bis zum 31. Dezember 2014 gel-
tend gemacht werden. 
 
(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkan-
stalt für den Rundfunkgebühreneinzug gespei-
cherten Daten und Daten nach Absatz 1 und 2 
dürfen von den Landesrundfunkanstalten in dem 
nach diesem Staatsvertrag erforderlichen und 
zulässigen Umfang verarbeitet und genutzt wer-
den. Die erteilten Lastschrift- oder Einzugser-
mächtigungen sowie Mandate bleiben für den 
Einzug der Rundfunkbeiträge bestehen. 
 
(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefrei-
ungsbescheide nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 
und 9 bis 11 des Rundfunkgebührenstaatsvertra-
ges gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit als 
Rundfunkbeitragsbefreiungen nach § 4 Abs. 1.  
 
(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht nach § 5 Abs. 7 des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages endet zum 31. Dezember 2012. 
Soweit Einrichtungen nach § 5 Abs. 3 bei Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages nach Art. 7 Abs. 2 

Satz 1 des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
von der Rundfunkgebührenpflicht nach § 5 Abs. 7 
des Rundfunkgebührenstaatsvertrages befreit 
waren, gilt für deren Betriebsstätten der Nach-
weis nach § 5 Abs. 3 Satz 3 als erbracht. 
 
(9) Um einen einmaligen Abgleich zum Zwecke 
der Bestands- und Ersterfassung zu ermöglichen, 
übermittelt jede Meldebehörde für einen bun-
desweit einheitlichen Stichtag automatisiert 
innerhalb von längstens zwei Jahren ab dem In-
krafttreten dieses Staatsvertrages gegen Kosten-
erstattung einmalig in standardisierter Form die 
nachfolgenden Daten aller volljährigen Personen 
an die jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt: 
 
1. Familienname, 
 
2. Vornamen unter Bezeichnung des Rufna-

mens, 
 
3. frühere Namen, 
 
4. Doktorgrad, 
 
5. Familienstand, 
 
6. Tag der Geburt, 
 
7. gegenwärtige und letzte Anschrift von 

Haupt- und Nebenwohnungen, einschließ-
lich aller vorhandenen Angaben zur Lage 
der Wohnung, und 

 
8. Tag des Einzugs in die Wohnung. 
 
Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach 
dem Abgleich für eine Wohnung einen Beitrags-
schuldner festgestellt, hat sie die Daten der üb-
rigen dort wohnenden Personen unverzüglich zu 
löschen, sobald das Beitragskonto ausgeglichen 
ist. Im Übrigen darf sie die Daten zur Feststel-
lung eines Beitragsschuldners für eine Wohnung 
nutzen, für die bislang kein Beitragsschuldner 
festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Landesrundfunkanstalt darf die Daten auch zur 
Aktualisierung oder Ergänzung von bereits vor-
handenen Teilnehmerdaten nutzen. § 11 Abs. 6 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(9a) Zur Sicherstellung der Aktualität des Daten-
bestandes wird zum 1. Januar 2018 ein weiterer 
Abgleich entsprechend Absatz 9 durchgeführt. 
Die Meldebehörden übermitteln die Daten bis 
längstens 31. Dezember 2018. Im Übrigen gelten 
Absatz 9 Satz 1 bis 4 und § 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 
entsprechend. Der Abgleich wird nach seiner 
Durchführung evaluiert. Die Landesrundfunkan-
stalten stellen den Ländern hierfür die erforder-
lichen Informationen zur Verfügung. 
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(10) Die Landesrundfunkanstalten dürfen bis zum 
31. Dezember 2020 keine Adressdaten privater 
Personen ankaufen und von ihrem Recht auf Aus-
kunft nach § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 keinen Ge-
brauch machen. 
 
(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebühren-
staatsvertrages bleiben auf Sachverhalte an-
wendbar, nach denen bis zum 31. Dezember 2012 
noch keine Rundfunkgebühren entrichtet oder 
erstattet wurden. 

 
§ 15 

Vertragsdauer, Kündigung 
 
Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der vertragsschließenden Länder 
zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist 
von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2020 erfolgen. 
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht 
gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist 
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vor-
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Lan-
des lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Län-
der zueinander unberührt, jedoch kann jedes der 
übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist 
von drei Monaten nach Eingang der Kündigungs-
erklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
 
 


